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762 Handelsschiffe - IIandelssc.hiffc, bewaffnete 

überall ein nach <kn ,lahrc,zcitBn wechseln<lcr 
."Freibord" \'orgcschrieben (vgL die Internationale 
KOn\'ention über den Freibord der Seeschiffe 
vomi). 7.19;)0 - HG Hl19331I S.IOS-und die \'er­
ordnung über dell Fr~ibord der F:auffahrtcischiffc 
vom 25.12. 1 ~1:)2, HG Bi - 1932 II S. 27S). Den 

Gefahroll, mit derwll die KräH( des Meeres das 
Sr.hiff l!eclrolwn, sucht das Übereinkomm,'n Will 

Sc.1l1rtze des Illcnschliehell Lebens auf See \'on 
1018, der ],Oll<loI1('r Schiffssichcrheit.s\'ertrac:, zu 

begegncn. llie Bllndesrepublik Deutschhlld ist 
diesem Vcrtrug ourch Gesetz vom 22. 12. El,):) 

:(ßGBll96:) 1I S. G03) beigetreten. Es handelt sich 
'wm ein eingehendes Vertragswerk, das aui Crund 
der letzten Erfahrnngen und des neuesten SLwo"s 

-'tIer Terhnik ein Höchstmaß von Sicherheit für 
-:ll!pnschcn ul10Schiff zu erzielen sncht. In diesem 
.7 'Tncnhang ist auch oie Ausstatt.rlll;': ocr 
;:0\ mit Fllnl(gcrät lind oc~sen Dienstbcrcit-

~ Bchnftgercgdt, 
"'Nicht minder sind die Staaten darum !wsor;:;t, 

.. -;daß .die Schiffe sich in ihren Hoheitsgewässern 

.. ,b~fahrlos bcwcgcn können, Bezeichnung der Fahr­
... wege,' },ot.senzwang, Verkehrsregeln sind nur 
.:·Stichwortc für flie zahlreichen Maßnahmen, die 

1;u.diesem Zwecke getroffen werden 1 ~ Src-
Bcbiffahrtsrecht (Seerecht)]. . 

."~·lJie Besatzungen der Schiffe sind Gegenstand 
einer' ausgedehnten Fürsorge dos internationalen 

.: AtlJcitsredrts. Zahlreiche, durch ,Iie ~ Inter­
". -rtationirlcArheits-Organisation zustande gebrachte 
:jnt.ernntioI1a.le Verträge bemühen 'sich, auch in 
. diesem H('r~ich einen MindeststandR.nl. zn sir.hern 
'der insbesondere Unterbringung und Ver,pflegnn; 

.: des Seemannes an Bord umfaßt. 
•. ~ i L ,~ .,..' ", ._ . . 
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IL\~nELSSCIlIFFE, BEWAFFNETE 
1. Rcchlsslcllw/g 

Die Rerhtsstellun::-: der be,,",lffneten lIandels­
schiffe von Kriegführenden unterscheidet. sieh 
\'on d('[ der llilL;kn'lI7.('r -- Handelsschiffe, die in 
I\riegsschiffe umg('wilnd('lt. wurden l-+ Kriep-. 
schiffe, völkerrechtliche Stellung] - dadurch, d,dS 
das 1I,llldelsschiff durch die '3ewaffnung seinen 

rara' er a s ." 'ueg u Irender nic It ver Jert. 
'AUS(lreser Zwrn:CrSt:ClTung alS15ewaT~icht­

kriegführender ergeben sich ein\~ Heihe von Hechts­
fragen, auf die - :LUch heu te noch - größtenteils 
eine eindeut.ige Antwort fehlt. Die Hechtsstellung 
der betreffenden Handelsschiffe unters('heidet sich 
auer auch von der bewiLffnctcr ncutnJer Ha.ndels­
schiffe. Da den I\ril'gsschiffcn <kr Kriegführenden 
in Ausiibung d('s -+ Prisenrechtes ein Visitations­
recht gegenüber dcn IlC:It.riLlen -> lI:ul<lclsschiffen 
aui _ Hoher Sec Zllstel!t. [,> Durchsuchung von 
Schiffen], d:irfcn sich diese der Ausübung des 
Durchsuchungsrechts nicht widersetzen, Lei­
ten sie bewaffneten Widerstand - aber nur 
dann, nicht s('hon, weil sie bewaffnet sind, -
unterliegen sie ohne weiteres der Aufbringung und 
Einziehung. Die Behanlllung ihrer Fracht und 
13esat.zlmg ist ulllstritten; letzt.ere steht - we­
nigstens theoretisch - dcn "franctireurs" [-,. Kom­
battanten] gleich. 

2. ßeu'affncle IIllndelsschiffe auf lloher Sec 

Solange das -+ Seekriegs recht die Aufbringun<T 
feindlicher Handelsschiffe uneingeschränkt er~ 
laubt, stehen kriegführerl<le Staaten, deren 
Existenz von der K«pazität ilucr Handelsflotte 
«bhängt, vor der Frage, wie sie ihren Seehandel 
schützen können. Als eines der lI1ittel dazu wird 
we 13ewaffnung der llandel$sch.iffe betrachtet. 

I 

Vor dem ersten Welt.krieg schien die völker­
rechtliche Stellung bewaffneter Handelsschiffe 
der Kriegführenden in Theorie und Praxis (Prisen­
urteile) klar zu sein. ll«nddsschiffe waren nicht 
\'erpflichtet.; sich die Visitation durch feindliche 
Kriegsschiffe als ersten Akt der Wegnahme ge­
fallen zu lassen, da die Wegnahme feindlicher 
Handelsschiffe kein Recht, sondern ein Akt der 
Feindseligkeit ist. Sie konnten vielmehr versuchen 
ZU fliehen und, wenn dabei angegriffen - jedoch 
nicht vorher -, Widerstand leisten. Aus diesem 
Grunde war es ihnen' gestattet, Waffen zu ihrer 
Verteidigung an 130rd zu haben und zu verwenden. 
(So Art. 13 Abs. 2 des vom -+ Institut de Droit 

_ ,;;C, J. Colo m hos: Tbc lntemation.ll Law 01 the Sea. 4. Auf!. 
.' .. ······1959. S. 246ff. 

, International beschlossenen Entwurfs eines" Ma.­
nuel des lais de la gueITe"; Annua.i.re 2G (1!J13) 
S. 51Gff.) Ein derartiges Verhalten gab aber 
wiederum dem Kriegsschiff das Recht,. die not­
wendige Gewalt anzuwenden, um die Unt.er· 
werfung zu erzwingen. Es war unter diesen Um­
ständen von seiner Pflicht, Passagiere und Be­
satzun{!; vor dem Angriff zu warnen und gec:euellen-

-: :r-H.:Weh berR: Schiffe unter SCh,\'e!Lcrflagge. Die Fricdens~ 
~ Warte 42 (1942) B, 175 11.' 

, .. :',~.' D .. Watt.: The Protection 01 Merchant !5hips. nritish 

""""~ Yl"'r !look 33 (1957) S, 52 ff. .." 
.' ."!,aw8 Concernlng the Natlonallty 01 Shlps, Her&tmg<'geben 

Von den Vereinten NaUoncn, !!I5S, • "-
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Hanuelsschiffe, bewaffnetc 7G.i 

falls in Sicherheit zu bringen, befreit. Das IIan­
uelsschiff war in der Verwendung seiner Waffen 
strcng auf die Defensive beschränkt. Die Aus­
übung kriegerischer Rechte, wie Visitierung und 
Aufbringung VQn H3.ndelsschiffen anderer Natio­
nalität oilcr Angriffshandlungen, qualifizierten 
sich als -r Kriegsverbrechen. 

Während des ersten Weltkrieges ist diese Rechts­
auffassung kontrovers geworden; sie ist es während 
der Zwischenkriegszeit geblieben; der zweite Welt­
krieg trug wesentlich zur Verschärfung des Mei­
nungsstreits bei. Großbritannien stützte sich bei 
der Bewaffnung von Handelsschiffen auf ein 
Völkergewohnheitsrecht, dessen Bestehen aber 
von Deutschland bestritten wurde, das die Be­
waffnung von Handelsschiffen vielmehr als Völ­
kerrechtsverletzung betrachtete. 

Im Wesentlichen ging der Streit aber um 
das Recht zum ersten Schuß. Es erscheint para­
dox, daß sich das Handelsschiff der Aufbrin­
gung berechtigterweise mit Waffengewalt wider­
setzen darf, dem Kriegsschiff der Angriff aber so 
lange verboten ist, bis das Handelsschiff tat­
sächlich \V affengewalt anwendet. Dieses Para­
doxon liißt sich teilweise historisch erklären. Vom 
frühen Mittelalter bis zu den napoleonischen Krie­
gen dienten die Waffen den Handelsschiffen zur 
Abwehr von Piraten und Korsaren [-+ Piraterie]. 
Als im 19. Jahrhundert der Schutz der Handels­
schiffe gegen Angriffe der Kriegsschiffe wegen 
deren unbedingter überlegenheit positives Recht 
wurde, ltielt man zwar am Recht auf Bewaff­
nung der Handelsscltiffe fest, sie kam a.ber wegen 
des offensichtlichen Stärkeunterschiedes außer 
übung. 

Obgleich die britische Haltung mit dem Völker­
gewohnheitsrecht im Einklang zu stehen scheint, 
liegt.die Problematik in der Art der Verwcndung 
bewaffneter Handelsschiffe. Die Wiederbelebung 
des Rechtes auf Bewaffnung der britischen Han­
delsschiffe im ersten Weltkrieg richtete sich näm­
lich nicht - wie Winston Churchill, damals 
Erster Lord der Admiralität, am 26. 3. 1913 vor 
dein britischen Unterhaus behauptete - in erster 
Lihie gegen die Hilfskreuzer, sondern gegen die 
U-Boote, die durch das Londoner Protokoll von 
1936 an die traditionelle Aufbringungsprozedur 
gebunden wurden [-U-Boot-KriegJ, und im zwei­
ten Weltkrieg gegen Flugzeuge. Beide sind aber be­
waffneten Handelsschiffen gegenüber nicht in je­
deln Fall offensichtlich überlegen. Deshalb mußte 
ein U-Boot und jedes andere, in dor Bewaffnung 
nicht klar überlegene Kriegsschiff aktiven Wider­
stand des bewaffneten Handelsschiffes erwarten, 
weillte es nach dem traditionellen Aufbringungs­
verfahren vorgehen. Die Instruktionen der bri­
tischen Admiralität an bewaffnete Handelsschiffe 
(April 1915 und 1. 10. 1939), feindliche U-Boote 
bei Sicht anzugreifen, machten darüber hinaus 
eine Unterscheidung zwischen Verteidigungs-

und Angriffshandlungen unmöglich. Das Deutöche 
H.eich betrachtete seit dem 8.11. 191G unu wäh­
rend des zweiten Weltkricr;es das Führen von 
Waffen als Grund wr warnungslosen Versenkung. 
Es ist jedenfalls s~hwer einzusehcn, weshalb die 
Bewaffnung von Handelsschiffrn allein zu "'oem 
Zweck, U-Boote hei Sicht anzu;>;rpifcn, erlaubt 
sein, ein entsprechendes geeht der U-Boote zu 
aktivcn "Verlcidigungsmaßralullcn" in der Fontl 
eines Angriffes auf uewaffnete feindliehe llandcls­
scltiffe bei Sicht aber fehlen soll. I{ichlig meint 
daher Smith (aaG. S. 83): "Unless a dear alld 
firm lilie can be drawn betwcen the warship amI 
the merchantman it is inovitable tImt the latter 
mllst be exposed to the same risks as the former". 
Dazu kommt noch, daß, während in 'früheren 
Zeiten die Bewaffnung der lIandclsscruffü einD 
Sache der privaten Reeder war und die Bedienungs­
mannschaft aus der Besatzung kalll, in ueiden 
Weltkriegen Waffen und Bedienungsmannschaft 
(meist Matrosen der Kriegsmarine) von der Re­
gierung zur Verfügung gestellt und die bewaff­
neten Handelsschiffe auf diese Weise in die kriege­
rischen Anstrengungen der Staaten ein bezogen 
wurden. Durch die Übung in heiden Weltkriegen 
wurde die Bewaffnung der Handelsschiffe zu 
einem "riskanten Akt", ähnlich der ->- Spionage: 
Sie ist erlaubt, aber wegen der großen Gefahr, 
die sie für den Feind darstellt, stehen diesem 
Repressivmaßnahmen zu. Der NÜl'nbergerMilitär­
gericht.~hof [-+ Nürnberger Prozesse] hat es dem­
gemäß abgelehnt, "to hold Dönitz guilty for his 
conduct of submarine warfare against British 
armed merchant ships." 

Obwohl seitens desjenigen, der die Bewaffnung 
für völkerrechts widrig hält, die standrechtliche 
Behandlung einer bewaffneten Widerstand leisten­
den Besatzung für gerechtferligtüngesehen werden 
könnte, bestimmte eine Anlage (vom 22. G. 1914) 
zur deutschen Prisenordnung des ersten Welt­
krieges, daß die Besatzung (auch neutrale Staats­
angehörige) als -+ Kriegsgefangene zu behandeln 
seien; Passagiere seien, außer wenn sie sich am 
Widerstand beteiligt haben (dann' kann gegen 
sie ein kriegsgerichtliches Verfahren eingeleitet 
werden), zu entlassen. Diese Regelung entspricht 
dem Art. 8 des XI. Haager Abkommens vom 18. 
10. 1907 [-Haager Friedenskonferenzen vön1899 
und 1907J (die Besatzung ,,nimmt an den Feind­
seligkeiten teil") und dem Art. 64 des Entwurfs 
des Institut de Droit International fÜf den 
"Manuel des lois de la guerre" (Annuaire 26 (1913) 
S. 571ff.). Ware Neutraler, die sich auf feindlichen 
Schiffen befindet, unterliegt bei Leistung von 
Widerstand nicht ia jedem Fall der Beschlag­
nahme, obwohl es nicht als Völkerrechts verletzung 
betrachtet werden kann, wenn neutrales Gut 
auf Grund der Verladung auf einem' be- ' 
waffneten feindlichen' Schiff für verfallen er­
klärt wird, 
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